
Die Satzung 
des Deutschen Regatta Segelclubs e.V.  
 
 

§ 1  (Name und Sitz)  
(1) Der Verein führt den Namen „Deutscher Regatta Segelclub“, Abkürzung: DRS.  

(2) Er ist in das Vereinsregister eingetragen und trägt den Zusatz „e.V.“   

(3) Der Verein ist Rechtsnachfolger des „Regatta-Segel-Clubs Wind und Welle“.  

(4) Der Sitz des Vereins ist Olfen.   

(5) Der Verein ist Mitglied im Deutschen Segler-Verband und im Landessportbund 
Nordrhein-Westfalen.  

 

§ 2  (Geschäftsjahr)  
Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.   

 

§ 3  (Zweck des Vereins)  
(1) Zweck des Vereins ist die Förderung des Segelsports.   

(2) Der Zweck wird insbesondere verwirklicht durch die Pflege des Regatta- Se-
gelns.  

 

§ 4  (Gemeinnützigkeit, Mittelverwendung)  
(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im 

Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung.   

(2) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 
Zwecke. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke ver-
wendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des 
Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins 
fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt wer-
den.   

(3) Mitglieder, Vorstandsmitglieder und Mitarbeiter(innen) des Vereins haben An-
spruch auf Ersatz ihrer nachgewiesenen Aufwendungen für eigene Auslagen 
im Rahmen ihrer Tätigkeit und Aufgabenerfüllung nach § 670 BGB. 

(4) Der Anspruch auf Aufwendungsersatz kann nur innerhalb einer Frist von einem 
Jahr nach seiner Entstehung geltend gemacht werden. Erstattungen werden 
nur gewährt, wenn die Aufwendungen mit Belegen und Aufstellungen, die prüf-
fähig sein müssen, nachgewiesen werden. 

(5) Von der Mitgliederversammlung können per Beschluss Pauschalen über die 
Höhe des Aufwendungsersatzes festgesetzt werden. 

 



§ 5  (Erwerb der Mitgliedschaft)  
(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden.   

(2) Der Aufnahmeantrag ist schriftlich zu stellen.   

(3) Über den Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand.   

(4) Gegen die Ablehnung, die keiner Begründung bedarf, steht dem/der Bewer-
ber/in die Berufung an die Mitgliederversammlung zu, welche dann endgültig 
entscheidet.   

 

§ 6  (Beendigung der Mitgliedschaft)  
(1) Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod.  

(2) Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber einem vertretungs-
berechtigten Vorstandsmitglied. Die schriftliche Austrittserklärung muss mit ei-
ner Frist von einem Monat jeweils zum Ende des Geschäftsjahres gegenüber 
dem Vorstand erklärt werden.  

(3) Ein Ausschluss kann nur aus wichtigem Grund erfolgen. Wichtige Gründe sind 
insbesondere ein die Vereinsziele schädigendes Verhalten, die Verletzung sat-
zungsmäßiger Pflichten oder Beitragsrückstände von mindestens einem Jahr. 
Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand. Gegen den Ausschluss steht 
dem Mitglied die Berufung an die Mitgliederversammlung zu, die schriftlich bin-
nen eines Monats an den Vorstand zu richten ist. Die Mitgliederversammlung 
entscheidet im Rahmen des Vereins endgültig. Dem Mitglied bleibt die Über-
prüfung der Maßnahme durch Anrufung der ordentlichen Gerichte vorbehalten. 
Die Anrufung eines ordentlichen Gerichts hat aufschiebende Wirkung bis zur 
Rechtskraft der gerichtlichen Entscheidung.   

 

§ 7  (Beiträge)  
(1) Der Verein erhebt Mitgliedsbeiträge.  

(2) Er kann Aufnahmegebühren und Umlagen festsetzen.   

(3) Mitgliedsbeiträge, Aufnahmegebühren und Umlagen werden von der Mitglieder-
versammlung festgelegt.  

(4) Alles Weitere regelt die Beitragsordnung.  
 

§ 8  (Organe des Vereins)  
(1) Organe des Vereins sind   

 die Mitgliederversammlung und  

 der Vorstand.  

(2) Die Vereins- und Organämter werden grundsätzlich ehrenamtlich ausgeübt. Bei 
Bedarf können Vereins- und Organämter im Rahmen der haushaltsrechtlichen 
Möglichkeiten gegen Zahlung einer Aufwandsentschädigung nach § 3 Nr. 26 a 
EStG ausgeübt werden. Die Entscheidung über eine solche entgeltliche Tätig-
keit trifft die Mitgliederversammlung auf Vorschlag des Gesamtvorstands. 

  



§ 9  (Mitgliederversammlung)  
(1) Die Mitgliederversammlung ist das oberste Vereinsorgan. Zu ihren Aufgaben 

gehören insbesondere die Wahl und Abwahl des Vorstands, Entlastung des 
Vorstands, Entgegennahme der Berichte des Vorstandes, Wahl der Kassenprü-
fern/innen Festsetzung von Beiträgen und deren Fälligkeit, Beschlussfassung 
über die Änderung der Satzung, Beschlussfassung über die Auflösung des Ver-
eins, Entscheidung über Aufnahme und Ausschluss von Mitgliedern in Beru-
fungsfällen sowie weitere Aufgaben, soweit sich diese aus der Satzung oder 
nach dem Gesetz ergeben.   

(2) Im Verlauf eines jeden Geschäftsjahres soll eine ordentliche Mitgliederver-
sammlung stattfinden.   

(3) Der Vorstand ist zur Einberufung einer außerordentlichen Mitgliederversamm-
lung verpflichtet, wenn mindestens ein Drittel der Mitglieder dies schriftlich unter 
Angabe von Gründen verlangt.   

(4) Der Vorstand kann eine außerordentliche Mitgliederversammlung auch durch 
eigenen Beschluss einberufen.  

(5) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von 
einer Woche per E-Mail unter Angabe der Tagesordnung einberufen. Die Frist 
beginnt mit dem auf die Absendung des Einladungsschreibens folgenden Tag. 
Das Einladungsschreiben gilt als den Mitgliedern zugegangen, wenn es an die 
letzte dem Verein bekannt gegebene E-Mail-Adresse gerichtet war.   

(6) Die Tagesordnung ist zu ergänzen, wenn dies ein Mitglied bis spätestens eine 
Woche vor dem angesetzten Termin schriftlich beantragt. Die Ergänzung ist zu 
Beginn der Versammlung bekanntzumachen.   

(7) Anträge über die Abwahl des Vorstands, über die Änderung der Satzung und 
über die Auflösung des Vereins, die den Mitgliedern nicht bereits mit der Einla-
dung zur Mitgliederversammlung zugegangen sind, können erst auf der nächs-
ten Mitgliederversammlung beschlossen werden.   

(8) Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der teilnehmenden 
Mitglieder beschlussfähig.   

(9) Die Mitgliederversammlung wird von einem Vorstandsmitglied geleitet.   

(10) Zu Beginn der Mitgliederversammlung ist ein Schriftführer zu wählen.   

(11) Jedes Mitglied ab 12 Jahren hat eine Stimme. Das Stimmrecht kann nur per-
sönlich oder für ein Mitglied unter Vorlage einer schriftlichen Vollmacht ausge-
übt werden.   

(12) Bei Abstimmungen entscheidet die einfache Mehrheit der abgegebenen Stim-
men.   

(13) Satzungsänderungen und die Auflösung des Vereins können nur mit einer 
Mehrheit von 2/3 der anwesenden Mitglieder beschlossen werden.   

(14) Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen bleiben außer Betracht.   

(15) Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll anzufertigen, 
das vom Versammlungsleiter und dem Schriftführer zu unterzeichnen ist.  



(16) Die Mitgliederversammlung kann als Präsenzversammlung oder als virtuelle 
Mitgliederversammlung (Online-Verfahren in gesichertem Kommunikations-
raum) abgehalten werden. Auch eine Kombination von Präsenzversammlung 
und virtueller Versammlung ist möglich. Die erforderlichen Zugangsdaten für die 
Teilnahme an virtuellen Versammlungen werden dem Mitglied spätestens drei 
Stunden vor Beginn der Veranstaltung mitgeteilt. 

(17) Der Vorstand hat die Art der Durchführung der Mitgliederversammlung zu be-
stimmen und in der Einladung mitzuteilen. 

 

§ 10 (Vorstand)  
(1) Der Vorstand im Sinn des § 26 BGB besteht aus dem/der 1. und 2. Vorsitzenden 

und dem/der Schatzmeister/in. Sie vertreten den Verein gerichtlich und außer-
gerichtlich, und zwar jeder einzeln.   

(2) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von zwei Jah-
ren gewählt.   

(3) Vorstandsmitglieder können nur Mitglieder des Vereins werden.  

(4) Wiederwahl ist zulässig.   

(5) Der Vorstand bleibt solange im Amt, bis ein neuer Vorstand gewählt ist.   

(6) Bei Beendigung der Mitgliedschaft im Verein endet auch das Amt als Vorstand.   

(7) Scheidet ein Vorstandsmitglied innerhalb seiner Amtszeit aus, so wird sein Amt 
für die restliche Amtszeit kommissarisch durch ein anderes Vorstandsmitglied 
verwaltet. Findet vor Ablauf der Amtszeit noch eine ordentliche Mitgliederver-
sammlung statt, so ist von der Mitgliederversammlung ein neues Vorstandsmit-
glied für die restliche Amtszeit zu wählen.   

 
 

§ 11 (Kassenprüfung)  
(1) Die Mitgliederversammlung wählt für die Dauer von einem Jahr eine/n Kassen-

prüfer/in.   

(2) Diese/r darf nicht Mitglied des Vorstands sein.   

(3) Wiederwahl ist zulässig.   
 

§ 12 (Auflösung des Vereins)  
Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zweckes – soweit 
dadurch die Gemeinnützigkeit verloren geht – fällt das Vermögen des Vereins 
an die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger, die es nur für ge-
meinnützige Zwecke verwenden darf.   

 

Herne, 19. April 2026 


